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Ortenaukre i s

B e grUnd un g

zur 1. )~nderung des Bebauungsplanes “Weiherdamm“

Nach dem Bebauungsplan “Weiherdamm“ ist unter Beachtung der
Bebauungsvorschriften eine Bebauuna innerhalb des 20 — m —

Schutzstreifens entlang der B 33 nicht möglich.

Mit der Bebauungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß im Bereich des
Grundstücks Flst.Nr. 1924 innerhalb dieser Schutzzone eine
eingeschossige Betriebserweiterung, die nicht wesentlich über
das Niveau der Bundesstraße (B 33) hinausgeht, möglich ist.

Die Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt ohne
Bestandteil derselben zu sein.
Sie wird damit nicht rechtsverbindlich.
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